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WIEN, 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
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1988 -08- 0 1 

zu ~292/J 

Parlament 
1017 \1 i e n 

Die Abgeordneten ZUlU Nationalrat Dr.Khol und Kollegen haben 
am 1 o Juni 1988 unter der Nr. 2292/J-NR/1988·an mich eine 
schriftliche Anfrage betreffend Tätigkeit des Österreichischen 
Informationsdienstes für Entwicklungspolitik (ÖlE) gerichtet, 
welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1 0 Beabsichtigen Sie auf Grund Ihrer eigenen Erkenntnisse~ 
die Tätigkeit des ÖrE sowohl einer inhaltlichen wie auch 
finanziellen Kontrolle zu unterziehen? 

20 Sind Sie der Meinung, daß die Förderungsmittel in Hiru{unft 
für konkrete Projekte mit Schwerpunktbildung vergeben 
werden sollen? 
Soll dabei die Gestaltung des öffentlichen Be~rußtseins 
im Sinne der IIAnwaltschaft" im Vordergrund stehen? 

30 Sind Sie bereit, Projekte der Öffentlichkeitsarbeit auf 
dem Gebiet der Ent'\'ricldUllgszusammenarbei t von einem 
Fachbeirat begutachten zu lassen?" 
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Ich beehre mich, diese .t'\.nfrage "rie folgt zu beantworten: 

Zu 1) 
Die auch für Förderungen nach dem Entwicklungshilfegesetz 
anwendbaren Allgemeinen Rahmenrichtlinien füxdie Gewährung 
von Förderungen aus Bundesmitteln vom 5ol'1ai 1977 legen fest, 
daß Förderungen nur zulässig sind, wenn die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Einsatzes der 
Bundesmittel gewährleistet ist. Es ist auch Aufgabe des 
Förderungsgebers, dies zu überprüfene Au~grund der mir vor­
liegenden Informationen erscheint mir eine inhaltliche und 
finanzielle Prüfung der geförderten Tätigkeit des ÖlE zweck­

mäßig und rechtlich geboten. Eine Überprüfung der geförderte~ 
Tätigkeit entspricht dem §5, Abs.1 des Entwicklungshilfe­
gesetzes 1974 und ist auch in allen Ii'örderungsvertrilgen 
vorgeseheno 

Die Durchführung einer Prüfu...l1g des Inhaltes und der Effizienz 
der geförderten Aktivität liegt nicht nur im Interesse des 
Bundeslllinisteriums für auswärtige Jmgelegenheiten als 

Förderungsgeber~ sondern auch im Interesse des ÖlE als 
Förderungsnehmer selbst o 

Zu 2) 

Ein sparsamer und effizienter Einsatz der Förderungsmittel 

macht die Förderung konkreter Projekte mit'einer ~nt­
sprechenden Schwerpunktbildung erforderlich, da nur auf 

diese '-leise der Verbrauch der Mittel hinreichend trans­
parent gemacht werden kanne Der Öffentlichkeitsarbeit kommen 
dabei folgende Aufgaben zu: 
- Information als Rechenschaftslegung in Form einer fakten­

bezogenen Darstellung der EntvJicklungszusamlD.enarbeit' 
- Sachinformation über ent1:Ticklungspolitische Problem­

stellungen zvlecks Sensibilisierung der Öffentlichkeit für . 

die .Anliegen der l'1enschen in den Ent"t-r:i.cklungsländern. 

Wesentlich erscheint es in diesem Zusammenhang, daß die 
Öffentlichkeit über erfolgreiche Projekte im Feld und deren 
praktische vlirksamkeit informiert vrird und damit dem 
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Staatsbürger die soziale, politische und wirtschaftliche 
Notwendigkeit der Entwicklungshilfe einsichtig gemacht wirdg 

Der Gesamtaufl.'land für Öfffjntlichkeitsarbeit, der aus Mitteln 
der Entwicklungshilfe finanziert wird, muß jedoch in einem 
angemessenen Verhältnis zu·den insgesamt eingesetzten 
Entl.vicklungshilfemitteln stehen., die primär direkt für die 
Menschen in den Entl.'licklungsländern eingesetzt werden müssen. 
Damit ist unvereinbar, daß so wie in den letzten Jahren in 
Österreich doppelt bis dreimal soviel Mittel in Relation zur 
bilateralen öffentlichen Entvlicklungshilfe für Öffentlich­
keitsarbeit aufgewendet l.vurden wie in den vergleichbaren 
Lfuldern Schweiz, Dänemark, ]!'innland und Belgien (Österreich 
1,14 %, Schv10iz O,LJ- %, Dänemark O,l.J-7 %, Finnland 0,3L~ %, 
Belgien 0,62 %) .. 

Zu 3) 

Die fachliche Beurteilung von Projekten, die aus Mitteln der 
Entwicklungshilfe gefördert werden, fällt in den Zuständig­
kei tsbereich der Entv'lickluugshilfesektion des Bundesministe­
riums für ausl.'lärtige Angelegenheiten, in der auch Projekte 
der Öffentlichlreitsarbeit fachlich beurteilt werden~ 

l"1ein Ressort ist bemüht, sOvlOhl die Projektbewertung, als auch 
die Projektevaluierung effizienter zu gestalten und ent­
sprechend die personelle Infrastruktur für eine fachliche 
BeVlertung und Evaluierung von Pro jekten zu verbessern .. 

IrJieJnr 26/ W 1988 

. LtvV . '7 
/ 
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